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Die Stadtverordnetenversammlung
-Ausschuss für Frauenangelegenheiten 

  
Tagesordnung 1 Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 02. Mai 2012

Vorlagen-Nr. 12-F-08-0034

Geschlechtergerechte Sprache bei Stellenausschreibungen städtischer Gesellschaften

Beschluss des Ausschusses für Frauenangelegenheiten Nr. 0019 vom 13.03.2012
 

Nicht alle städtischen Gesellschaften erfüllen die Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit bei ihren 
Stellenausschreibungen. So findet sich teilweise der Hinweis: " Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit verzichten wir darauf, personenbezogene Substantive außer in der männlichen immer 
auch in der weiblichen Form zu verwenden. Mit der männlichen Wortform sind stets beide 
Geschlechter gemeint."

Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,
auf die städtischen Gesellschaften hinzuwirken, dass diese die Kriterien des Gender 
Mainstreaming in ihren Stellenausschreibungen und medialer Stellenbewerbung beherzigen und 
umsetzen.

Dazu kann die Broschüre "Du Tarzan, ich Jane? Anleitung für eine geschlechtergerechte 
Mediengestaltung" als Hilfestellung zur Verfügung gestellt werden.

Beschluss Nr. 0038

Der Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt bis zur nächsten Sitzung (12.06.2012).

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .05.2012
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Schuchalter-Eicke
Vorsitzende
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Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .05.2012

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat Wiesbaden,     .05.2012
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Dezernat III/11-F
mit der Bitte um weitere Veranlassung 

Dezernat I
Dezernat II
Dezernat IV
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme Dr. Müller

Oberbürgermeister
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